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Frauenpostulate vor 124 Jahren
und heute
Bei den letzten endlich erfolgreichen Ab-
Stimmungen über das Frauenstimmrecht
in unserem Lande wurde nicht mehr über
den Anspruch der Frau auf dieses Men-
schenrecht diskutiert, sondern die Wünsch-
barkeit der Zusammenarbeit von Mann und
Frau betont. Schalten wir das Rad der
Zeit um 124 Jahre zurück und versetzen
den Ort der Handlung in die USA, so ge-
Winnen wir ein anderes Bild. Damals, am
14. Juli 1848, fand der erste Konvent für
die Gleichberechtigung der Frau statt und
zwar in der Ortschaft Seneca Falls. Nähe-
res über den Anfang der Frauenbewegung
ist in höchst unterhaltsamer Form im reich
illustrierten Band «Amelia Bloomer» von
Charles Neilson Gattey zu finden, erschie-
nen im ALA Verlag, Rennweg 19, 8001 Zü-
rieh. Diesem Buch ist die deutsche Über-
Setzung der zitierten Texte entnommen.
Mit folgenden Worten wurde die demüti-
gende Lage der Frau in aller Welt festge-
halten:
«Die Geschichte der Menschheit ist eine
Geschichte wiederholter Ungerechtigkei-
ten von Seiten des Mannes gegen die
Frau, zum Zwecke direkter Herstellung
einer Zwangsherrschaft über sie. Dies zu
beweisen, sollten den Augen der unpar-
teiischen Welt Tatsachen unterbreitet
werden.»

Verwirklichte und unverwirklichte
Forderungen
Auf diese Feststellung folgen 18 Klagen.
Die wichtigsten seien wörtlich zitiert und
sodann sei untersucht, was von den ur-
sprünglichen Postulaten der Frauenbewe-
gung bei uns verwirklicht ist und was noch
aussteht.

«Er hat ihr nie erlaubt, ihr unveräusser-
liches Stimm- und Wahlrecht auszuüben.
Er hat sie gezwungen, sich Gesetzen zu
unterwerfen, bei deren Entwurf und An-
nähme nicht auf sie gehört wurde.
Er hat ihr Rechte vorenthalten, die den
dümmsten und degradiertesten Männern
gewährt werden, sowohl den Eingebore-
nen wie den Fremden.
Durch Vorenthaltung ihrer ersten Bürger-
rechte, der Stimm- und Wahlrechte und
indem er sie bei der Gesetzgebung ohne
Repräsentation lässt, hat er sie überall
unterdrückt.»

Zu diesen Erklärungen können wir heute
erleichtert sagen, dass mit wenigen Aus-
nahmen das Stimm- und Wahlrecht der
Frauen in der Schweiz existiert.
«Er hat sie, wenn verheiratet, in den Au-

gen des Gesetzes zivilrechtlich getötet.
Er hat ihr alle Eigentumsrechte genom-
men, sogar den von ihr erarbeiteten Lohn.
Nach dem Ehegelübde wird sie gezwun-
gen, ihrem Gatten Gehorsam zu verspre-
chen, in jeder Hinsicht wird er ihr Meister.
Das Gesetz ermächtigt ihn, sie ihrer Frei-
heit zu berauben und ihr Züchtigungen
zu verabreichen.»

Der geschilderte Machtmissbrauch des
Mannes war nicht etwa eine amerikanische
Spezialität, sondern auch in den europäi-
sehen Gesetzen und Sitten verankert. In
der Schweiz trat erst mit dem Handlungs-
fähigkeitsgesetz von 1881 für alle Kantone
die Aufhebung der allgemeinen Ge-
schlechtsvormundschaft ein, aber — wir
wissen es alle — sie wirkt noch wesent-
lieh nach in unserer Ehegesetzgebung.
An ihrem eingebrachten Gut hat die Frau
nur leeres Eigentum, so dass das wesent-
lichste Merkmal des Eigentums, nämlich
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die Verfügbarkeit darüber, beim Manne
bleibt. Er wird immer noch als das Haupt
der Gemeinschaft bezeichnet, woraus alle
rechtlichen Konsequenzen gezogen wer-
den.

«Er hat im Scheidungsgesetz die Gründe
allein bestimmt, auch im Falle einer Tren-
nung, wem die Kinder zugeteilt werden,
vollständig ohne Rücksicht auf das Glück
der Frauen.»

Zwar werden in den Scheidungsprozessen
in der Schweiz heutzutage die Kinder
meist den Frauen zugeteilt. Die Festset-
zung und der Einzug der Alimente bieten
jedoch Schwierigkeiten. Die Kinderzulagen
gehen weiter dem Manne zu, ohne dass
im Scheidungsurteil festgehalten wird,
dass diese über die Alimente hinaus an die
Betreuerin der Kinder weiterzuleiten sind.
Gerade in diesem Punkt wurde in der letz-
ten Session von einer unserer ersten Na-
tionalrätinnen Remedur geschaffen, jedoch
nur im Rahmen des Beamtengesetzes, d. h.
nur für die geschiedenen Frauen von Bun-
desbeamten. Die Höhe der AHV-Rente der
geschiedenen Frau ist auch bei der 8. Re-
vision nicht befriedigend geregelt wor-
den.

«Nachdem er sie, als verheiratete Frau,
aller Rechte beraubt hat, besteuert er sie,
wenn sie alleinstehend und Besitzerin von
Eigentum ist, zur Unterstützung der Be-
hörden, welche aber die Frau nur dann
kennen, wenn sie von ihrem Eigentum
profitieren wollen.»

Auch im Steuerrecht gibt es immer noch
Frauenpostulate. Das Verlangen nach ge-
trennter Besteuerung der Ehegatten, um
eine ungebührliche Erhöhung der Progrès-
sionsstufe zu vermeiden, ist noch nicht
einmal richtig geprüft worden, indem Be-

rechnungen der Steueransätze nach An-
derung des Systems nicht bestehen.

«Er hat alle einträglichen Posten monopo-
lisiert und dort, wo die Frau zugelas-
sen ist, erhält sie nur eine klägliche Ent-
Schädigung.
Er verschliesst ihr jeden Zugang zu Wohl-
stand und Würde, die er nur für sich sei-
ber ehrenwert betrachtet. Als führend in
Theologie, Medizin und Justiz kennt er
sie nicht.»

Dass diese Feststellungen heute noch
weitgehend gelten, braucht nicht erörtert
zu werden.

«Er hat ihr die Vorteile gründlicher Aus-
bildung verweigert, da er ihr die höheren
Schulen verschloss.»

Von der Diskriminierung der Mädchen in
der Ausbildung ist in den letzten Jahren
so viel berichtet worden, dass nähere Aus-
führungen sich an dieser Stelle erübrigen.
Wir stehen, trotz des Projekts für einen
neuen Bildungsartikel in der Bundesverfas-
sung und trotz Reformen in manchen Kan-
tonen, erst am Anfang der Entwicklung zu
gleicher Ausbildung der Knaben und Mäd-
chen und damit der Chancengleichheit im
Beruf.

«Er erlaubt ihr in den Kirchen wie im Staa-
te nur eine untergeordnete Stellung, er
beansprucht die apostolische Autorität für
ihren Ausschluss vom Pfarramt und, mit
einigen Ausnahmen, von jeder öffentlichen
Teilnahme in kirchlichen Belangen.»

Auch hier ist der Durchbruch der Gleich-
berechtigung der Frau bei manchen Fort-
schritten zahlenmässig gering und leicht
an Gewicht.
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«Er hat sich in jeder nur möglichen Hin-
sieht bemüht, ihr Vertrauen in ihre eige-
nen Kräfte zu zerstören, ihre Achtung vor
sich selber herabzusetzen und sie willig
zu machen, ein abhängiges und verwerf-
liches Leben zu führen.»

Hoffen wir, dass das Selbstvertrauen der
Frauen immer mehr steigt! Die ursprüngli-
chen Forderungen der Frauenbewegung,
welche, da die Diskriminierung weltweit
war, weltweit sind, werden durch die Er-
langung des Stimm- und Wahlrechtes bei
uns noch lange nicht alle erfüllt. Die Ver-
wirklichung der rechtlichen, sozialen und
wirtschaftlichen Gleichberechtigung der
Frau ist laut Statuten jetzt das Hauptziel
des Schweizerischen Verbandes für
Frauenrechte. Die Erreichung dieses Ziels
dürfte mindestens ebensoviel, wenn nicht
mehr, Einsatz und Arbeit erfordern wie die
Erlangung des Stimm- und Wahlrechtes.
Wir alten Kämpferinnen warten auf die
Begeisterung und den beharrlichen Ein-
satz der jungen Generation. Wo bleiben
ihre Erkenntnisse und Kräfte?

Dr. iur. Lotti Ruckstuhl

Ein schweizerisches Frauen-
postulat
Die zahlreichen Abstimmungen über das
Frauenstimmrecht in der Schweiz haben
bewirkt, dass auch in unserem Lande die
Frauenpostulate immer wieder neu formu-
liert worden sind. Wie wir gesehen haben,
decken sie sich weitgehend mit den For-
derungen von Seneca Falls aus dem Jahre
1848. Andere schweizerische Postulate
wie zum Beispiel

das Bürgerrecht
fehlen in jener Deklaration, weil sich diese
Probleme für die Amerikanerin nicht stell-
ten. In einem Artikel im Tages Anzeiger
Magazin vom 16. Januar 1971 stellte Dr.
Gertrud Heinzelmann unter anderem fest:
Das Bürgerrecht erscheint wohl theore-
tisch als das Grundprinzip des personalen
Bezugs zum Staat. Frauen besitzen ein
«anderes» Bürgerrecht als Männer. In vie-
len Fällen gleicht ihr Bürgerrecht einem
seltsamen Wackelkontakt zu einer abwei-
senden Heimat.
Wehe den Schweizerinnen, welche noch
zur Zeit des Zweiten Weltkriegs mit einem
Ausländer verheiratet und damit zu Aus-
länderinnen geworden waren! Das kalte
Herz von Mutter Helvetia wurde durch ihr
Schicksal nicht gerührt, auch wenn sie in
äusserster Lebensgefahr in den Kellern
ausgebombter Städte wohnten. Damals
hatte ihre abweisende Haltung ausschliess-
lieh die ausländischen Ehefrauen ihrer
Söhne als eigene Töchter anerkannt, ohne
jede Rücksicht auf den Grad ihrer Assimi-
lierung. Wohl sind durch das «neue» Bür-
gerrechtsgesetz vom 29. September 1952
wesentliche Verbesserungen zugunsten
der gebürtigen Schweizerinnen erreicht
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worden. Nach dessen Inkrafttreten am 1. Ja-
nuar 1953 haben ungefähr 30 000 Schwei-
zerinnen, die durch Heirat mit einem Aus-
länder ihr angestammtes Bürgerrecht ver-
loren hatten, die unentgeltliche Wieder-
aufnähme verlangt. Nach Art. 9 des Bür-
gerrechtsgesetzes können seither Schwei-
zerinnen während der Verkündung oder
während der Trauung mit einem Ausländer
eine Erklärung abgeben, dass sie ihr ange-
stammtes Schweizer Bürgerrecht beibe-
halten wollen.
Es gibt aber immer wieder Fälle, in denen
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